
 Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 20. Januar 2026  
 

 1 

 

Polizeigesetz 
(PolG) 

vom ... 

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden, 

gestützt auf Art. 28 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh. vom 
30. April 19951), 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass «Polizeigesetz (PolG; bGS ???.???)» wird als neuer Erlass publi-
ziert. 

1. Abschnitt: Grundlagen (1.) 

I. Allgemeines (1.1) 

Art.  1 Gegenstand 

1 Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und die Organisation der Kantonspolizei. 

2 Es bestimmt die Art und Weise der polizeilichen Aufgabenerfüllung, soweit 
sich diese nicht unmittelbar aus Bundesrecht, aus interkantonalen Vereinba-
rungen oder anderen kantonalen Gesetzen ergibt. 

Art.  2 Grundauftrag 

1 Die Kantonspolizei sorgt auf dem ganzen Kantonsgebiet für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. 

2 Sie trägt durch Information, Beratung, Präsenz und geeignete Massnahmen 
zur Verhütung von Straftaten und Unfällen bei. 

 
1) KV (bGS 111.1) 

https://ar.clex.ch/data/111.1/de
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Art.  3 Aufgaben 

1 Die Kantonspolizei nimmt alle Aufgaben der Sicherheits-, Kriminal- und Ver-
kehrspolizei wahr, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

2 Der Auftrag der Kantonspolizei umfasst insbesondere: 

a) Massnahmen zur Abwehr unmittelbar drohender Gefahren für 
Mensch, Tier, Sachen und Umwelt und zur Beseitigung eingetretener 
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; 

b) Massnahmen zur Verhinderung, Verfolgung und Aufklärung von 
Straftaten; 

c) Amts- und Vollzugshilfe, soweit diese nach kantonalem oder überge-
ordnetem Recht vorgesehen oder zur Durchsetzung der Rechtsord-
nung erforderlich ist; 

d) Hilfe zugunsten von Personen, die unmittelbar an Leib und Leben be-
droht oder anderweitig in Not sind; 

e) Koordination und Leitung von Einsätzen bei Grossereignissen und 
besonderen Lagen; 

f) Bewilligungen nach Art. 3a Abs. 1 des Konkordates über Massnah-
men gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen2); 

g) Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst des Bundes als kanto-
nale Vollzugsbehörde; 

h) weitere Aufgaben gemäss besonderer Gesetzgebung. 

Art.  4 Schutz privater Rechte 

1 Die Kantonspolizei kann zum Schutz privater Rechte tätig werden, wenn 

a) der Bestand der privaten Rechte glaubhaft gemacht wird, 
b) der Schutz durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nicht 

rechtzeitig zu erlangen ist und 
c) die Gefährdung oder Störung erheblich ist. 

II. Polizeiliche Zusammenarbeit (1.2) 

Art.  5 Kantonsübergreifende Zusammenarbeit 

1 Die Kantonspolizei arbeitet mit Polizeistellen und Behörden anderer Kan-
tone, des Bundes und des Auslandes zusammen. 

2 Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere die Mitwirkung bei gemeinsa-
men Einsätzen, Ermittlungen, Ausbildungen und in Fachgremien. 

 
2) bGS 521.4 

https://ar.clex.ch/data/521.4/de
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3 Der Regierungsrat kann Vereinbarungen über den Vollzug der kantonsüber-
greifenden Zusammenarbeit abschliessen. 

Art.  6 Ausserkantonale Unterstützung 

1 Der Regierungsrat kann den Bund oder andere Kantone um Unterstützung 
ersuchen, wenn die Kantonspolizei ihre Aufgabe aus eigener Kraft nicht zu 
erfüllen vermag. 

2 Der Regierungsrat bewilligt ausserkantonale Einsätze der Kantonspolizei. 

3 Die Kompetenzen nach Abs. 1 und 2 können an das zuständige Departe-
ment delegiert werden. 

4 Bei hoher zeitlicher und sachlicher Dringlichkeit trifft das Polizeikommando 
von sich aus die vorsorglichen Anordnungen. 

Art.  7 Gemeinden 

1 Die Gemeinden können polizeiliche Organe für die Überwachung des ruhen-
den Verkehrs einsetzen. Sie können Private damit beauftragen. 

2 Der Kanton sorgt für die Aus- und Weiterbildung der polizeilichen Organe 
der Gemeinden. 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere. 

Art.  8 Private 

1 Die Kantonspolizei kann im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben mit Priva-
ten zusammenarbeiten. 

2 Ohne gesetzliche Ermächtigung dürfen im Bereich des polizeilichen Zwangs 
und der polizeilichen Massnahmen keine hoheitlichen Befugnisse auf Private 
übertragen werden. 

3 Private, die mit der Erfüllung polizeilicher Aufgaben beauftragt werden, sind 
zur Wahrung dienstlicher Geheimnisse verpflichtet. 

2. Abschnitt: Polizeiliches Handeln (2.) 

I. Grundsätze (2.1) 

Art.  9 Gesetzmässigkeit 

1 Die Kantonspolizei ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die Rechtsordnung 
gebunden. 
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2 Sie achtet die verfassungsmässigen Rechte und die Menschenwürde jeder 
Person. 

3 Erfüllt die Kantonspolizei ihre Amts- und Berufspflicht, wie das Gesetz es 
gebietet oder erlaubt, so verhält sie sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach 
dem Schweizerischen Strafgesetzbuch3) oder einem anderen Gesetz mit 
Strafe bedroht ist. 

Art.  10 Polizeiliche Generalklausel 

1 Die Kantonspolizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetzliche 
Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar drohende oder 
eingetretene schwere Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ab-
zuwehren, einzudämmen oder zu beseitigen. 

Art.  11 Verhältnismässigkeit 

1 Polizeiliches Handeln muss zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwen-
dig und geeignet sein. 

2 Unter mehreren geeigneten Massnahmen sind jene zu ergreifen, welche die 
betroffenen Personen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten be-
einträchtigen. 

3 Massnahmen dürfen nicht zu einem Nachteil führen, der in einem erkennba-
ren Missverhältnis zum verfolgten Zweck steht. 

4 Massnahmen sind aufzuheben, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, 
dass er nicht erreicht werden kann. 

Art.  12 Adressaten des polizeilichen Handelns 

1 Das polizeiliche Handeln richtet sich gegen diejenige Person, welche die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar stört oder gefährdet oder die für 
das entsprechende Verhalten einer Drittperson verantwortlich ist. 

2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
unmittelbar von einer Sache oder einem Tier aus, richtet sich das polizeiliche 
Handeln gegen diejenige Person, welche die Herrschaft über die Sache oder 
das Tier ausübt. 

3 Das polizeiliche Handeln kann sich gegen andere Personen richten, wenn 
die Gesetzgebung dies vorsieht oder eine unmittelbar drohende oder einge-
tretene Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht anders abge-
wehrt oder beseitigt werden kann. 

 
3) StGB (SR 311.0) 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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Art.  13 Minderjährige 

1 Die Kantonspolizei beachtet die besonderen Schutzbedürfnisse von Minder-
jährigen. Sie berücksichtigt deren Alter und Entwicklungsstand, insbesondere 
bei der Anwendung polizeilichen Zwangs. 

2 Sie wahrt die Informationsbedürfnisse der gesetzlichen Vertretung von Min-
derjährigen. 

Art.  14 Betreten privater Grundstücke 

1 Soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist, darf die Kantonspolizei 
private Grundstücke ohne Einwilligung der berechtigten Person betreten. 

Art.  15 Sicherheitstransporte 

1 Die Kantonspolizei kann mit Bewilligung des zuständigen Departements Si-
cherheitstransporte durch Private durchführen lassen, sofern Gewähr für eine 
fachkundige Durchführung besteht. 

Art.  16 Dokumentationspflicht 

1 Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen. 

II. Polizeilicher Zwang (2.2) 

Art.  17 Grundsatz 

1 Die Kantonspolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Sachen und Tiere 
anwenden und geeignete Einsatzmittel und Waffen einsetzen. 

2 Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist vorgängig anzudrohen, sofern es 
die Umstände zulassen. 

Art.  18 Fesselung 

1 Die Kantonspolizei darf eine Person mit Fesseln sichern, wenn die Gefahr 
besteht, dass sie: 

a) Personen angreift oder Widerstand gegen polizeiliche Anordnungen 
leistet; 

b) Tiere verletzt oder Sachen beschädigt oder diese einer Sicherstellung 
entzieht; 

c) flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird; 
d) sich tötet oder selbst verletzt. 
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2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen jederzeit gefes-
selt werden. 

Art.  19 Schusswaffengebrauch 

1 Wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, kann die Kantonspolizei in 
einer den Umständen angemessenen Weise von der Schusswaffe Gebrauch 
machen, insbesondere: 

a) wenn Personen in gefährlicher Weise angegriffen oder mit einem ge-
fährlichen Angriff unmittelbar bedroht werden; 

b) wenn eine Person, die eine schwere Straftat begangen hat oder einer 
solchen dringend verdächtigt wird, sich der Festnahme durch Flucht 
zu entziehen versucht; 

c) wenn eine Person, die für andere eine unmittelbar drohende Gefahr 
an Leib und Leben darstellt, sich der Festnahme durch Flucht zu ent-
ziehen versucht; 

d) zur Befreiung von Geiseln; 
e) um eine Einrichtung, die wegen ihres Schadenpotenzials eine beson-

dere Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, vor der Beeinträchtigung 
durch eine unmittelbar drohende schwere Straftat zu schützen. 

2 Dem Schusswaffengebrauch hat ein deutlicher Warnruf vorauszugehen, so-
fern der Zweck und die Umstände es zulassen. 

3 Ist ein Warnruf von vornherein aussichtslos oder zeigt er keine Wirkung, darf 
ein Warnschuss abgegeben werden. 

4 Die Schusswaffe kann auch gegen Sachen und Tiere eingesetzt werden, 
sofern es die Umstände erfordern. 

3. Abschnitt: Polizeiliche Massnahmen (3.) 

I. Sicherheitspolizeiliche Personenkontrolle (3.1) 

Art.  20 Anhaltung und Identitätsfeststellung 

1 Wenn es zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist, kann die Kantonspolizei 
eine Person anhalten, deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr 
oder nach Fahrzeugen, anderen Sachen oder Tieren, die sie bei sich hat, ge-
fahndet wird. 

2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen, 
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere und persönliche Sachen vor-
zuzeigen sowie Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen. 
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3 Die Kantonspolizei kann die Person zu einer polizeilichen Dienststelle brin-
gen, wenn die Abklärungen vor Ort nicht eindeutig oder nur mit erheblichen 
Schwierigkeiten vorgenommen werden können. 

Art.  21 Erkennungsdienstliche Massnahmen 

1 Die Kantonspolizei darf an einer Person erkennungsdienstliche Massnah-
men im Sinne der Schweizerischen Strafprozessordnung4) vornehmen, wenn 
die Identitätsfeststellung zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig 
ist und mit anderen Mitteln nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten er-
folgen kann. 

2 Sofern gesetzlich nicht anders bestimmt, sind erkennungsdienstlich erho-
bene Daten zu vernichten, sobald die Identität der Person festgestellt worden 
oder der Grund für die Erhebung der Daten weggefallen ist. 

II. Wegweisung und Fernhaltung (3.2) 

Art.  22 Formlose Anordnungen 

1 Die Kantonspolizei kann eine Person von einem Ort formlos wegweisen oder 
für längstens 24 Stunden fernhalten, wenn: 

a) die Person oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet oder stört; 

b) die Person oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, 
Dritte erheblich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der 
bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Rau-
mes hindert; 

c) Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste oder Zivil-
schutz behindert oder gefährdet werden; 

d) die Person selbst ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist; 
e) dies zum Schutz privater Rechte oder zur Wahrung der Pietät erfor-

derlich ist. 

Art.  23 Verbotsverfügungen 

1 In schwerwiegenden Fällen, insbesondere wenn eine Person sich widersetzt 
oder wiederholt von einem Ort weggewiesen oder ferngehalten werden 
musste, kann ein Verbot unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB5) 
für höchstens 14 Tage verfügt werden. 

 
4) StPO (SR 312.0) 
5) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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2 Verbotsverfügungen können innert 20 Tagen mit Beschwerde bei der Ein-
zelrichterin oder dem Einzelrichter des Obergerichts angefochten werden. 

3 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

III. Befragung, Vorladung, Vorführung (3.3) 

Art.  24 Befragung 

1 Die Kantonspolizei kann eine Person ohne Beachtung besonderer Formen 
und Fristen zu polizeilich relevanten Sachverhalten befragen. 

Art.  25 Vorladung 

1 Die Kantonspolizei kann eine Person ohne Beachtung besonderer Formen 
und Fristen, aber unter Nennung des Grundes zu polizeilichen Zwecken vor-
laden, namentlich für Befragungen, Identitätsfeststellungen, erkennungs-
dienstliche Massnahmen oder die Herausgabe von Sachen oder Tieren. 

Art.  26 Vorführung 

1 Eine Person, die einer Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge 
leistet, kann durch die Kantonspolizei vorgeführt werden, wenn in der Vorla-
dung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist. 

2 Die Vorführung kann bei Gefahr im Verzug ohne vorgängige Vorladung voll-
zogen werden. 

IV. Zu- und Rückführungen (3.4) 

Art.  27 Zuführung auf Gesuch 

1 Die Kantonspolizei führt eine Person auf amtliches Gesuch hin der zustän-
digen Stelle oder einer von dieser bestimmten anderen Stelle zu. 

Art.  28 Aufgriff und Zuführung von Schutzbedürftigen 

1 Die Kantonspolizei kann eine minderjährige oder umfassend verbeiständete 
Person in Obhut nehmen, wenn sich diese 

a) der elterlichen oder erwachsenenschutzrechtlichen Aufsicht entzieht 
oder 

b) an Orten aufhält, wo ihr eine Gefahr für die körperliche, sexuelle oder 
psychische Integrität droht. 
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2 Die schutzbedürftige Person wird der elterlichen oder erwachsenenschutz-
rechtlichen Aufsicht zugeführt. Ist eine solche Zuführung nicht möglich, wird 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde benachrichtigt. 

Art.  29 Rückführung von Ausreisepflichtigen 

1 Die Kantonspolizei vollzieht die in die Zuständigkeit des Kantons fallenden 
Rückführungen von ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern. 

2 Soweit es das Bundesrecht zulässt, können Rückführungen in Zusammen-
arbeit mit spezialisierten Organisationen erfolgen. 

V. Polizeilicher Gewahrsam (3.5) 

Art.  30 Gründe und Dauer 

1 Die Kantonspolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn diese: 

a) die öffentliche Ordnung und Sicherheit schwerwiegend stört; 
b) sich selbst, andere Personen, Tiere, Sachen von namhaftem Wert 

oder die Umwelt ernsthaft und unmittelbar gefährdet; 
c) voraussichtlich der fürsorgerischen Hilfe bedarf; 
d) sich einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Mass-

nahme durch Flucht entzogen hat oder zu entziehen versucht. 

2 Der Gewahrsam kann ferner angeordnet werden zur Sicherstellung des Voll-
zugs: 

a) einer Vor-, Zu- oder Rückführung; 
b) einer Wegweisung oder Fernhaltung; 
c) eines Rückkehr- oder Annäherungsverbots oder einer Kontaktsperre. 

3 Der Gewahrsam dauert bis zum Wegfall des Grundes, längstens jedoch 24 
Stunden. 

Art.  31 Durchführung 

1 Die Person in Gewahrsam ist unverzüglich über den Grund der Massnahme 
in Kenntnis zu setzen. 

2 Sie hat das Recht, eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit 
der Zweck des Gewahrsams dadurch nicht gefährdet wird. 

3 Ist die Person minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, 
ist unverzüglich die gesetzliche Vertretung zu benachrichtigen. 
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Art.  32 Richterliche Überprüfung 

1 Auf Antrag der betroffenen Person wird die Rechtmässigkeit des Gewahr-
sams richterlich überprüft. Zuständig ist die Einzelrichterin oder der Einzel-
richter des Obergerichts. 

2 Der Antrag ist innert 20 Tagen seit der Anordnung des Gewahrsams einzu-
reichen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. 

VI. Durchsuchung (3.6) 

Art.  33 Personen 

1 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn: 

a) dies zum Schutz von Personen, Tieren, Sachen von namhaftem Wert 
oder der Umwelt erforderlich ist; 

b) Gründe vorliegen, um diese Person in Gewahrsam zu nehmen; 
c) der Verdacht besteht, diese Person habe sicherzustellende Sachen 

bei sich; 
d) dies zur Feststellung ihrer Identität notwendig ist. 

2 Die Durchsuchung beschränkt sich auf das Suchen nach Sachen, Spuren 
und dergleichen in oder an der Kleidung, an der Körperoberfläche sowie in 
den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen und Körperhöhlen. 

3 Die Durchsuchung wird von einer Person gleichen Geschlechts vorgenom-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub. Glaubhafte Vor-
bringen zur geschlechtlichen Identität sind zu berücksichtigen. 

Art.  34 Sachen 

1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Sachen öffnen 
und durchsuchen, wenn: 

a) sie bei einer Person angetroffen werden, die durchsucht werden darf; 
b) dies zum Schutz von Personen, Tieren, Sachen von namhaftem Wert 

oder der Umwelt erforderlich ist; 
c) der Verdacht besteht, dass sich darin eine Person befindet, die der 

Hilfe bedarf oder die in Gewahrsam zu nehmen ist; 
d) der Verdacht besteht, dass sich darin Sachen oder Tiere befinden, 

die sicherzustellen sind; 
e) dies für die Ermittlung der daran berechtigten Person erforderlich ist. 

2 Die Durchsuchung erfolgt nach Möglichkeit im Beisein der Person, welche 
die Sachherrschaft ausübt. 
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Art.  35 Räume 

1 Die Kantonspolizei darf der Öffentlichkeit nicht zugängliche Räume betreten 
und durchsuchen, wenn: 

a) ein sofortiges Handeln nötig ist, um eine erhebliche Gefahr für Leib 
und Leben oder die Freiheit einer Person abzuwehren; 

b) ein sofortiges Handeln nötig ist, um Tiere, Sachen von namhaftem 
Wert oder die Umwelt zu schützen; 

c) der Verdacht besteht, dass sich darin eine Person befindet, die in Ge-
wahrsam zu nehmen ist. 

2 Soweit es die Umstände zulassen, erfolgt die Durchsuchung im Beisein der 
berechtigten Person oder deren Vertretung. 

3 Die Kantonspolizei orientiert die berechtigte Person oder deren Vertretung 
unverzüglich über den Grund der Durchsuchung, sofern der Zweck der Mas-
snahme dadurch nicht vereitelt wird. 

VII. Sicherstellung von Sachen und Tieren (3.7) 

Art.  36 Gründe 

1 Die Kantonspolizei kann eine Sache oder ein Tier sicherstellen: 

a) um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuweh-
ren; 

b) zum Schutz privater Rechte, sofern die Voraussetzungen von Art. 4 
erfüllt sind; 

c) um zu verhindern, dass eine in Gewahrsam genommene Person sie 
missbräuchlich verwendet. 

2 Der Person, bei der eine Sache oder ein Tier sichergestellt wird, ist der 
Grund der Massnahme mitzuteilen. Es ist ihr ein Verzeichnis der sicherge-
stellten Sachen oder Tiere auszuhändigen. 

3 Sichergestellte Tiere sind in fachkundige Obhut zu geben. 

Art.  37 Herausgabe 

1 Sichergestellte Sachen oder Tiere sind herauszugeben, sobald der Grund 
der Sicherstellung dahinfällt. 

2 Erheben mehrere Personen Anspruch auf eine herauszugebende Sache 
oder ein herauszugebendes Tier, so wird ihnen eine angemessene Frist zur 
Erwirkung eines zivilgerichtlichen Entscheids auf Herausgabe angesetzt. Wird 
die Frist nicht benutzt, erfolgt die Herausgabe an jene Person, bei der die 
Sache oder das Tier sichergestellt worden ist. 



 Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 20. Januar 2026  
 

 12 

 

3 Die Herausgabe kann von der Zahlung der angefallenen Kosten abhängig 
gemacht werden. 

Art.  38 Verwertung von Sachen 

1 Eine sichergestellte Sache kann verwertet werden, wenn: 

a) sie von der berechtigten Person trotz Aufforderung und Androhung 
der Verwertung nicht innert angemessener Frist abgeholt wird; 

b) der Grund der Sicherstellung seit drei Monaten weggefallen ist und 
niemand Anspruch auf die Sache erhebt; 

c) sie schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ihre Aufbewahrung 
mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist. 

2 Der Verwertungserlös wird nach Abzug der angefallenen Kosten an die be-
rechtigte Person herausgegeben. 

Art.  39 Vernichtung von Sachen 

1 Eine sichergestellte Sache kann entschädigungslos vernichtet werden, 
wenn: 

a) die Voraussetzungen der Verwertung erfüllt sind und die Aufwendun-
gen für die Aufbewahrung und Verwertung den erzielbaren Erlös of-
fensichtlich übersteigen; 

b) dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung erforderlich erscheint. 

2 Die an der Sache berechtigte Person ist vorgängig soweit möglich anzuhö-
ren. 

Art.  40 Verfügungen über Tiere 

1 Kann ein sichergestelltes Tier weder herausgegeben noch in fachkundige 
Obhut gegeben werden, ist über das weitere Vorgehen unter Beizug des Ve-
terinäramtes zu entscheiden. 

2 Die Bestimmungen von Art. 38 und 39 sind sinngemäss anwendbar. 

VIII. Wegschaffung und Fernhaltung von Sachen und Tieren (3.8) 

Art.  41 Wegschaffung 

1 Die Kantonspolizei kann Fahrzeuge, andere Sachen oder Tiere von einem 
Ort wegschaffen und fernhalten, wenn sie: 

a) vorschriftswidrig auf öffentlichem Grund abgestellt sind; 
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b) öffentliche Arbeiten oder die bestimmungsgemässe Nutzung des öf-
fentlich zugänglichen Raumes behindern oder gefährden; 

c) eine erhebliche Gefährdung für Personen, Tiere, Sachen von nam-
haftem Wert oder die Umwelt darstellen. 

2 Die Wegschaffung wird der betroffenen Person angedroht. In dringlichen 
Fällen kann von der Androhung abgesehen und die betroffene Person nach-
träglich informiert werden. 

Art.  42 Flugverbote 

1 Während des notfallmässigen Einsatzes der Polizei, der Feuerwehr, des 
Rettungsdienstes oder des Zivilschutzes gilt im Umkreis von 300 m um den 
Ereignisort ein Flugverbot für unbemannte Luftfahrzeuge mit einem Gewicht 
von weniger als 25 kg. Die Einsatzleitung kann im Einzelfall eine Ausnahme-
bewilligung erteilen. 

2 Der Regierungsrat kann zum Schutz von Personen, Sachen und Tieren wei-
tere Flugverbote für unbemannte Luftfahrzeuge mit einem Gewicht von weni-
ger als 25 kg erlassen. Die Flugverbote sind zeitlich und räumlich auf das 
Notwendige zu beschränken. 

4. Abschnitt: Überwachung und Informationsbeschaffung (4.) 

I. Vorermittlung (4.1) 

Art.  43 Präventive Observation 

1 Die Kantonspolizei kann Personen und Sachen an öffentlich zugänglichen 
Orten verdeckt beobachten und dabei Bild- und Tonaufnahmen machen, 
wenn 

a) ernsthafte Anzeichen bestehen, dass es zu einem Verbrechen oder 
Vergehen kommen könnte und 

b) eine Informationsbeschaffung sonst aussichtslos wäre oder unver-
hältnismässig erschwert würde. 

2 Massnahmen bedürfen der Genehmigung des Polizeikommandos, wenn sie 
länger als einen Monat dauern. 

3 Die Kantonspolizei orientiert direkt betroffene Personen über Grund, Art und 
Dauer der Observation, sobald es der Zweck der Massnahme erlaubt. 
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Art.  44 Präventive verdeckte Fahndung 

1 Die Kantonspolizei kann ausserhalb strafprozessualer Verfahren verdeckte 
Fahnderinnen und Fahnder im Sinne von Art. 298a StPO6) einsetzen, wenn 

a) ernsthafte Anzeichen bestehen, dass es zu einem Verbrechen oder 
Vergehen kommen könnte und 

b) andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Informations-
beschaffung sonst aussichtslos wäre oder unverhältnismässig er-
schwert würde. 

2 Massnahmen bedürfen der Genehmigung des Polizeikommandos, wenn sie 
länger als einen Monat dauern. 

3 Die Kantonspolizei teilt den direkt betroffenen Personen mit, dass gegen sie 
eine Vorermittlung mit verdeckten Fahnderinnen und Fahndern stattgefunden 
hat, sobald es der Zweck der Massnahme erlaubt. 

4 Art. 298c und 298d StPO sind sinngemäss anwendbar. 

Art.  45 Verdeckte Vorermittlung 

1 Die Kantonspolizei kann ausserhalb strafprozessualer Verfahren eine ver-
deckte Vorermittlung im Sinne von Art. 285a StPO7) durchführen, wenn 

a) ernsthafte Anzeichen bestehen, dass es zu einer Straftat nach Art. 
286 Abs. 2 StPO kommen könnte, 

b) die Schwere dieser Straftat eine verdeckte Vorermittlung rechtfertigt 
und 

c) andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Informations-
beschaffung sonst aussichtslos wäre oder unverhältnismässig er-
schwert würde. 

2 Die verdeckte Vorermittlung wird vom Polizeikommando angeordnet. Sie be-
darf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. 

3 Art. 151 und 287-298 StPO sind sinngemäss anwendbar, wobei an die Stelle 
der Staatsanwaltschaft das Polizeikommando tritt. 

Art.  46 Verdeckte Kontaktnahme im digitalen Raum 

1 Art. 44 und 45 sind auch anwendbar auf verdeckte Kontaktnahmen im digi-
talen Raum. 

 
6) SR 312.0 
7) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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Art.  47 Richterliche Überprüfung 

1 Auf Antrag der direkt betroffenen Person werden Überwachungsmassnah-
men nach Art. 43-46 richterlich überprüft. 

2 Der Antrag ist innert 20 Tagen seit der Mitteilung der Überwachungsmass-
nahme bei der Einzelrichterin oder dem Einzelrichter des Obergerichts einzu-
reichen. 

II. Technische Überwachung (4.2) 

Art.  48 Öffentlich zugänglicher Raum 

1 Der öffentlich zugängliche Raum kann mit stationären Video- und Audioge-
räten überwacht werden, wenn dies zum Schutz von Personen oder Sachen 
vor strafbaren Handlungen angezeigt ist. 

2 Die Überwachung ist zeitlich und räumlich auf das Notwendige zu beschrän-
ken. Sie wird durch das Polizeikommando angeordnet und bedarf der Geneh-
migung durch das zuständige Departement. 

3 Die Öffentlichkeit ist vor Ort in geeigneter Weise auf den Einsatz der Video- 
und Audiogeräte aufmerksam zu machen. 

Art.  49 Verkehrsüberwachung 

1 Die Kantonspolizei kann den Strassenverkehr mit technischen Mitteln wie 
Video- und Audiogeräten oder Messanlagen überwachen. Der Einsatz der 
technischen Mittel wird protokolliert und in der Regel für die Verkehrsteilneh-
menden erkennbar gemacht. 

2 Im Rahmen der technischen Verkehrsüberwachung dürfen Fahrzeuge und 
Kontrollschilder automatisiert erfasst und mit Datenbanken abgeglichen wer-
den. Die automatisierte Erfassung von Personen ist technisch auszuschlies-
sen. 

3 Der automatisierte Datenabgleich ist zulässig mit: 

a) Fahrzeugen und Kontrollschildern in Fahndungsregistern; 
b) Kontrollschildern von Fahrzeugen, deren Halterinnen und Haltern der 

Führerausweis entzogen oder verweigert worden ist; 
c) konkreten Fahndungsaufträgen der Kantonspolizei. 

4 Bei fehlender Übereinstimmung mit einer Datenbank sind automatisiert er-
fasste Daten sofort zu löschen. Die Auswertung bei Übereinstimmung richtet 
sich nach Art. 51. 
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Art.  50 Einsatzbezogene Überwachung 

1 Die Kantonspolizei kann zur Unterstützung polizeilicher Einsätze mobile Vi-
deo- und Audiogeräte verwenden, um ihre Angehörigen oder Dritte vor Ge-
fahren zu schützen. 

2 Der Einsatz der Geräte ist zeitlich und räumlich auf das Notwendige zu be-
schränken. Er muss für Dritte erkennbar sein, sofern der Zweck der Mass-
nahme dadurch nicht vereitelt wird. 

3 Der Einsatz körpernah getragener Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte (Bo-
dycams) ist zulässig, wenn mit körperlichen oder verbalen Übergriffen zu 
rechnen ist. Die Geräte sind so anzubringen, dass ihr Einsatz für Dritte er-
kennbar ist. 

Art.  51 Auswertung von Bild- und Tonaufzeichnungen 

1 Im Rahmen der technischen Überwachung erstellte Bild- und Tonaufzeich-
nungen dürfen zur Erkennung von Straftaten und zu anderen polizeilichen 
Zwecken ausgewertet werden. 

2 Sie werden spätestens 100 Tage nach ihrer Erstellung gelöscht, wenn die 
Auswertung keinen ausreichenden Grund für eine weitere Aufbewahrung 
ergibt. 

3 Sie können in anonymisierter Form für polizeiliche Schulungszwecke aufbe-
wahrt werden. 

III. Fahndung (4.3) 

Art.  52 Aufenthaltsnachforschung 

1 Eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, kann zur polizeilichen 
Fahndung ausgeschrieben werden, wenn: 

a) die Voraussetzungen für den polizeilichen Gewahrsam gegeben sind; 
b) zu ihren Handen amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden 

müssen; 
c) sie als vermisst, entlaufen oder entwichen gemeldet wurde; 
d) andere gesetzliche Bestimmungen dies vorschreiben. 

2 Die Kantonspolizei kann eine öffentliche Fahndung mit oder ohne Bild ver-
anlassen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die gesuchte Person ver-
unfallt oder Opfer einer Straftat geworden ist oder dass sie sich selbst oder 
andere gefährdet. 
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3 Ausmass und Art der Ausschreibung sind der Bedeutung des Falls anzupas-
sen und auf das Notwendige zu beschränken. Ist der Grund für die Ausschrei-
bung dahingefallen, wird sie widerrufen. 

4 Werden vermisste Sachen oder Tiere zur Fahndung ausgeschrieben, sind 
Abs. 2 und 3 sinngemäss anwendbar. 

Art.  53 Notsuche 

1 Die Kantonspolizei kann eine Notsuche nach Art. 35 des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs8) anordnen. 

Art.  54 Verdeckte Registrierung und gezielte Kontrolle 

1 Die Kantonspolizei kann Personen, Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Luftfahr-
zeuge und Container zum Zweck der verdeckten Registrierung oder der ge-
zielten Kontrolle im Schengener Informationssystem ausschreiben lassen, so-
fern die vom Bund festgelegten Voraussetzungen9) erfüllt sind. 

5. Abschnitt: Gewaltschutz (5.) 

I. Bedrohungsmanagement (5.1) 

Art.  55 Zweck 

1 Das Bedrohungsmanagement bezweckt die Verhinderung von Gewalttaten 
durch ein frühzeitiges Erkennen von Fällen, in denen eine Person eine er-
höhte zielgerichtete Gewaltbereitschaft zeigt und mutmasslich imstande ist, 
die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person 
schwer zu beeinträchtigen. 

Art.  56 Organisation und Aufgabe 

1 Die Kantonspolizei leitet und koordiniert das Bedrohungsmanagement. Sie 
entscheidet im Einzelfall über die Notwendigkeit eines Monitorings und zieht 
dazu nach Bedarf andere Fachstellen und Sachverständige bei. 

2 Das Monitoring dient dem Erkennen, Einschätzen und Entschärfen des Ge-
waltrisikos. Die Umsetzung der Massnahmen richtet sich nach der ordentli-
chen Zuständigkeit. 

 
8) BÜPF (SR 780.1) 
9) vgl. Art. 33 und 34 der Verordnung über den nationalen Teil des Schengener Informa-

tionssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung; SR 362.0) 

https://db.clex.ch/link/Bund/780.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/362.0/de
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3 Die am Bedrohungsmanagement beteiligten Stellen sind zu einem koordi-
nierten Vorgehen verpflichtet. Sie sind berechtigt, im Rahmen des erforderli-
chen Datenaustauschs besonders schützenswerte Personendaten weiterzu-
geben. 

4 Daten zu Personen werden fünf Jahre nach dem letzten Dateneintrag ge-
löscht, wenn keine Gewaltbereitschaft der betroffenen Person mehr zu erken-
nen ist. 

Art.  57 Melderechte 

1 Personen, die einem Amts- oder Berufsgeheimnis unterstehen, sind zur Mel-
dung an die Kantonspolizei berechtigt, wenn sie bei einer Person konkrete 
Anzeichen für eine erhöhte Gewaltbereitschaft feststellen. 

2 Die Kantonspolizei kann gefährdete Personen, Behörden und Dritte über die 
Gefährdungslage orientieren und ihnen die Personendaten der gefährdenden 
Person bekanntgeben, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr notwendig ist. 

Art.  58 Ansprechen der Gewaltbereitschaft 

1 Die Kantonspolizei kann eine Person, die konkrete Anzeichen für eine er-
höhte Gewaltbereitschaft zeigt, auf ihr Verhalten ansprechen und auf allfällige 
Folgen hinweisen. 

2 Die Person kann zu diesem Zweck von der Kantonspolizei vorgeladen und 
vorgeführt werden. 

II. Häusliche Gewalt und Stalking (5.2) 

Art.  59 Häusliche Gewalt 

1 Häusliche Gewalt liegt vor, wenn eine Person innerhalb einer bestehenden 
oder aufgelösten familiären, ehelichen oder partnerschaftlichen Beziehung 
oder in einer Hausgemeinschaft physische, psychische, sexuelle oder wirt-
schaftliche Gewalt ausübt oder androht. 

2 Die Kantonspolizei kann eine häusliche Gewalt ausübende oder androhende 
Person sofort aus der gemeinsamen Wohnung oder deren unmittelbaren Um-
gebung wegweisen und ihr die Rückkehr für längstens 14 Tage verbieten. 

3 Sie kann ihr für die Dauer der Massnahme den Aufenthalt an bestimmten 
Orten untersagen und ihr verbieten, mit der gefährdeten Person oder dieser 
nahestehenden Personen in Kontakt zu treten oder sich diesen anzunähern. 
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4 Die weggewiesene Person erhält Gelegenheit, die nötigen Gegenstände des 
persönlichen Bedarfs mitzunehmen. Die Kantonspolizei kann ihr alle Schlüs-
sel zu Haus und Wohnung abnehmen. 

Art.  60 Stalking 

1 Stalking liegt vor, wenn eine Person eine andere Person direkt, über Dritte 
oder unter Verwendung von Kommunikationsmitteln wiederholt bedroht, be-
lästigt, verfolgt, ihr auflauert, nachstellt oder eine andere vergleichbare Hand-
lung vornimmt und dadurch ihre Lebensgestaltung erheblich beeinträchtigt. 

2 Die Kantonspolizei kann die stalkende Person für längstens einen Monat von 
der unmittelbaren Wohnumgebung der gefährdeten Person wegweisen, ihr 
den Aufenthalt an bestimmten Orten untersagen und ihr verbieten, mit der 
gefährdeten Person in Kontakt zu treten oder sich dieser anzunähern. 

3 Die Massnahme kann im Wiederholungsfall für sechs Monate ausgespro-
chen werden. 

Art.  61 Verfahren 

1 Massnahmen betreffend häusliche Gewalt und Stalking werden unter Hin-
weis auf Art. 292 StGB10) mündlich verfügt und umgehend schriftlich bestätigt. 
Für Weggewiesene kann die schriftliche Verfügung unter gehöriger Ankündi-
gung zur Abholung hinterlegt werden. 

2 Die Kantonspolizei informiert die Betroffenen über das Verfahren sowie über 
geeignete Beratungs- und Therapieangebote. Sie kann Name und Adresse 
der Betroffenen mit deren Zustimmung von Amtes wegen an solche Stellen 
weiterleiten. 

3 Die Kantonspolizei erstattet Meldung an die zuständige Behörde, wenn kin-
des- oder erwachsenschutzrechtliche Massnahmen oder anderweitige ver-
waltungsrechtliche Massnahmen in Betracht kommen. 

Art.  62 Rechtsschutz 

1 Während der Dauer der Massnahmen können die Betroffenen die richterli-
che Aufhebung, Änderung oder Verlängerung der Massnahmen beantragen. 

2 Der Antrag ist schriftlich bei der Einzelrichterin oder dem Einzelrichter des 
Obergerichts einzubringen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. 

3 Über den Antrag ist unverzüglich zu entscheiden. Die Dauer der Massnah-
men können richterlich um maximal einen Monat verlängert werden. 

 
10) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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Art.  63 Zivilrechtliche Massnahmen 

1 Massnahmen betreffend häusliche Gewalt und Stalking bleiben neben zivil-
rechtlichen Massnahmen bestehen oder können zusätzlich angeordnet wer-
den, soweit sie diesen nicht widersprechen. 

2 Der Regierungsrat regelt den Vollzug der elektronischen Überwachung nach 
Art. 28c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches11). Der Vollzug kann ganz 
oder teilweise auf geeignete Dritte übertragen werden. 

6. Abschnitt: Organisations- und Dienstrecht (6.) 

Art.  64 Organisation 

1 Die Kantonspolizei ist dem zuständigen Departement unterstellt und wird 
von einer Kommandantin oder einem Kommandanten geführt. 

2 Der Regierungsrat legt die weitere Organisation der Kantonspolizei fest. 

Art.  65 Zulassung zum Polizeidienst 

1 Die Zulassung zum Polizeidienst setzt in der Regel eine polizeiliche Grund-
ausbildung voraus. 

2 Der Kanton sorgt für die polizeiliche Grundausbildung. 

Art.  66 Bewaffnete Dienstausübung 

1 Der Polizeidienst wird in der Regel bewaffnet ausgeübt. 

2 Das Polizeikommando kann die bewaffnete Dienstausübung auch für zivile 
Angestellte anordnen, wenn dies für deren Sicherheit erforderlich ist und sie 
dafür ausgebildet sind. 

Art.  67 Ausweispflicht 

1 Angehörige der Kantonspolizei legitimieren sich vor jeder Amtshandlung mit 
dem Polizeiausweis, bei Dienst in Polizeiuniform nur auf Verlangen. 

2 Wenn die Umstände eine Legitimation nicht zulassen, wird sie sobald als 
möglich nachgeholt. 

 
11) ZGB (SR 210) 

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
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Art.  68 Handeln in dienstfreier Zeit 

1 Angehörige der Kantonspolizei sind auch in der dienstfreien Zeit zu polizei-
lichem Handeln berechtigt. 

2 Sie ergreifen zumutbare Massnahmen, wenn sie ausserdienstlich eine 
schwere Straftat oder eine erhebliche Gefährdung von Rechtsgütern feststel-
len. 

Art.  69 Wohnort 

1 Angehörige der Kantonspolizei können aus dienstlichen Gründen verpflich-
tet werden, ihren Wohnsitz innerhalb einer bestimmten Distanz zum Dienstort 
zu wählen. 

Art.  70 Personalrecht 

1 Soweit dieses Gesetz und dessen Ausführungsvorschriften keine besonde-
ren Bestimmungen enthalten, richten sich die Anstellungsverhältnisse der 
Kantonspolizei nach dem kantonalen Personalrecht. 

7. Abschnitt: Kostenpflicht und Schadenersatz (7.) 

Art.  71 Kostenpflicht des Verursachers 

1 Wer polizeiliche Massnahmen und Einsätze vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursacht oder besondere Dienstleistungen beansprucht, kann zum Ersatz 
der Kosten verpflichtet werden. 

2 Veranstaltern werden die Kosten für ausserordentliche Polizeieinsätze in 
Rechnung gestellt. Darauf kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn 
die Veranstaltung im öffentlichen Interesse liegt oder einem ideellen Zweck 
dient. 

3 Die Kantonspolizei kann die Kostenerhebung bei Amts- und Vollzugshilfe an 
die ersuchende Stelle abtreten. Gegenüber der ersuchenden Stelle werden 
keine Kosten erhoben. 

Art.  72 Private Alarmanlagen 

1 Wer eine private Alarmanlage betreibt, haftet für die Kosten des polizeilichen 
Ausrückens bei Fehlalarm. 

2 Der Anschluss mit Direktalarm zur Kantonspolizei ist kostenpflichtig. Die 
Kantonspolizei kann den Anschluss verweigern, wenn keine ausreichende 
Gewähr für einen ordnungsgemässen Betrieb besteht. 
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Art.  73 Gebührentarif 

1 Der Regierungsrat erlässt für die Amtshandlungen und Dienstleistungen der 
Kantonspolizei einen Gebührentarif. 

Art.  74 Schadenersatz bei Hilfeleistung 

1 Personen, die der Kantonspolizei bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe leis-
ten, haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, den sie in Ausübung dieser 
Tätigkeit erleiden. 

2 Ansprüche gegenüber allfälligen Schadenverursachern gehen im Umfang 
des geleisteten Schadenersatzes auf den Kanton über. 

3 Keinen Schadenersatz erhalten Personen, die gegen Weisungen der Kan-
tonspolizei handeln. 

8. Abschnitt: Information und Datenschutz (8.) 

Art.  75 Information der Öffentlichkeit 

1 Die Kantonspolizei informiert die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit, soweit 
nicht überwiegende Interessen oder gesetzliche Bestimmungen entgegenste-
hen. 

Art.  76 Datenbearbeitung 

1 Die Kantonspolizei erhebt und bearbeitet alle Daten, die zur recht- und 
zweckmässigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Sie kann Datenbe-
arbeitungssysteme betreiben und Datensammlungen führen. 

2 Die Datenbearbeitung umfasst im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben und 
nach Massgabe des jeweiligen Zweckes auch besonders schützenswerte 
Personendaten und Persönlichkeitsprofile. Die automatisierte Bearbeitung 
von Personendaten (Profiling) ist zulässig. 

3 Die Kantonspolizei erhebt auch nicht verifizierte Daten. Wird festgestellt, 
dass Daten unrichtig sind, werden sie berichtigt oder vernichtet. 

4 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen nichts anderes 
bestimmen, richtet sich die Datenbearbeitung nach dem Datenschutzge-
setz12). 

 
12) bGS 146.1 

https://ar.clex.ch/data/146.1/de
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Art.  77 Datensammlungen 

1 Der Regierungsrat erlässt Ausführungsbestimmungen zu den Datensamm-
lungen der Kantonspolizei. 

2 Er regelt insbesondere Art und Umfang der registrierten Daten, deren Auf-
bewahrungsdauer und Löschung, die Zugriffsberechtigung sowie das Aus-
kunfts- und Berichtigungsverfahren. 

3 Zugriffe auf polizeiliche Datensammlungen sind zu protokollieren. 

Art.  78 Datenbekanntgabe allgemein 

1 Die Kantonspolizei kann Personendaten unter den Voraussetzungen des 
Datenschutzgesetzes13) an andere öffentliche Organe oder Dritte bekanntge-
ben. 

2 Öffentliche Organe liefern der Kantonspolizei die Personendaten, die für die 
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderlich sind. Vorbehalten bleiben be-
sondere Geheimhaltungspflichten. 

Art.  79 Datenaustausch mit Polizei-, Strafverfolgungs- und Zollbehörden 

1 Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Polizei-, Strafverfolgungs- und Zollbe-
hörden der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein kann ein automati-
sierter Datenaustausch betrieben werden. 

2 Der Kanton kann sich zu diesem Zweck an gemeinsamen Informationssys-
temen beteiligen und Schnittstellen für den automatisierten Datenabruf ein-
richten. 

3 Die Bekanntgabe im Abrufverfahren und andere Formen des automatisier-
ten Datenaustausches sind zulässig, soweit das Gesetz oder damit gleichge-
stellte interkantonale Vereinbarungen dies vorsehen. 

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere. 

Art.  80 Interne Datenschutzkontrolle 

1 Die Kantonspolizei bezeichnet eine verantwortliche Person, welche die Ein-
haltung der Datenschutzvorschriften im polizeilichen Aufgabenbereich über-
wacht und dem kantonalen Datenschutz-Kontrollorgan als fachliche Anlauf-
stelle dient. 

 
13) bGS 146.1 

https://ar.clex.ch/data/146.1/de
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2 Die verantwortliche Person orientiert das Datenschutz-Kontrollorgan über 
datenschutzrelevante Vorfälle. Sie berichtet ihm regelmässig über Massnah-
men der technischen Überwachung nach Art. 48-51. 

Art.  81 ViCLAS-Daten 

1 Die Kantonspolizei vollzieht die Interkantonale Vereinbarung über die com-
putergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewalt-
delikten14). 

2 Folgende Behörden teilen der Kantonspolizei die für die Löschung von Da-
tensätzen und für den Fristenstillstand relevanten Ereignisse aus dem Anwen-
dungsbereich des Konkordats mit: 

a) die Staatsanwaltschaft ihre rechtskräftigen Verfahrenseinstellungen; 
b) die Gerichte die von ihnen ergangenen rechtskräftigen Freisprüche 

und Verfahrenseinstellungen; 
c) die für den Straf- und Massnahmenvollzug zuständige Behörde den 

Beginn und das Ende von Strafen und Massnahmen. 

9. Abschnitt: Schlussbestimmungen (9.) 

Art.  82 Rechtsschutz 

1 Soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, richtet sich 
der Rechtsschutz nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege15). 

Art.  83 Vollzug 

1 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 

Art.  84 Übergangsbestimmung 

1 Art. 44 des Polizeigesetzes vom 13. Mai 2002 (Stand 1. Januar 2016) bleibt 
bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Nachfolgeregelung betreffend private 
Sicherheitsdienste anwendbar. 

 
14) ViCLAS-Konkordat (bGS 522.2) 
15) bGS 143.1 

https://ar.clex.ch/data/522.2/de
https://ar.clex.ch/data/143.1/de
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II. 

1. 
Der Erlass «Personalgesetz (PG; bGS 142.21) vom 24. Oktober 2005 (Stand 
1. Juli 2023)» wird wie folgt geändert: 

Art.  59 Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu) 

Arbeits- und Treuepflicht, Whistleblowing (Überschrift geändert) 

2 Stellen sie bei ihrer amtlichen Tätigkeit einen Missstand fest, sind zur Mel-
dung an interne und externe Aufsichtsbehörden berechtigt. Der Regierungsrat 
kann zusätzliche Meldestellen bezeichnen. 

3 Wer in guten Treuen einen Missstand meldet, verstösst nicht gegen die Ar-
beits- und Treuepflicht und darf wegen der Meldung nicht benachteiligt wer-
den. 

Art.  72a (neu) 

Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen 

1 Der Kanton schützt seine Angestellten vor ungerechtfertigten Angriffen und 
Ansprüchen. 

2 Er übernimmt die Kosten für den Rechtsschutz der Angestellten, wenn diese 
im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Dienstes auf dem Rechtsweg be-
langt werden oder wenn sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die 
Beschreitung des Rechtswegs als notwendig erweist. 

3 Die Kosten können ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn 
dienstliche Pflichten vorsätzlich oder grobfahrlässig verletzt worden sind. 

2. 
Der Erlass «Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; bGS 143.1) 
vom 9. September 2002 (Stand 1. Januar 2020)» wird wie folgt geändert: 

Art.  2b (neu) 

Anspruch auf Verfahren und Entscheid 

1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann von der zuständigen Behörde 
verlangen, dass sie ein Verfahren eröffnet und über verwaltungsrechtliche 
Sachverhalte mit einer Verfügung entscheidet. 

2 Die Verfügung kann eine Gestaltungs- oder Leistungsverfügung, eine Fest-
stellungsverfügung oder eine Verfügung über Realakte sein. 

https://ar.clex.ch/data/142.21/de
https://ar.clex.ch/data/143.1/de
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3. 
Der Erlass «Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches (EG zum ZGB; bGS 211.1) vom 27. April 1969 (Stand 1. Januar 2019)» 
wird wie folgt geändert: 

Art.  59a (neu) 

e) Polizeiliche Hilfe 

1 Für den Vollzug der fürsorgerischen Unterbringung kann polizeiliche Hilfe 
beigezogen werden. 

2 Die betroffene Person trägt die Kosten der polizeilichen Hilfe. Bei Mittello-
sigkeit wird auf die Kostenauflage verzichtet. 

4. 
Der Erlass «Gesetz über das kantonale Strafrecht (bGS 311) vom 25. Ap-
ril 1982 (Stand 1. Januar 2011)» wird wie folgt geändert: 

Art.  17a (neu) 

Missachtung kantonaler Flugverbote 

1 Mit Busse wird bestraft, wer ein kantonales Flugverbot für unbemannte Luft-
fahrzeuge mit einem Gewicht von weniger als 25 kg missachtet. 

III. 

Der Erlass «Polizeigesetz (bGS 521.1) vom 13. Mai 2002 (Stand 1. Ja-
nuar 2016)» wird aufgehoben. 

IV. 

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 

https://ar.clex.ch/data/211.1/de
https://ar.clex.ch/data/311/de
https://ar.clex.ch/data/521.1/de

